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Die Leitung der gesellschaftlichen Gerichte
Die neue Qualität der gesellschaftlichen Gerichte, die 
sich aus ihrer in der Verfassung fixierten staatsrechtli
chen Stellung ergibt, erfordert auch eine höhere Ver
antwortung der staatlichen Gerichte bei der weiteren 
Vervollkommnung der Leitung auf diesem Gebiet der 
Rechtspflege1. Dabei kommt es darauf an, das Leitungs
system auf der Grundlage der in den §§ 15 bis 19 GGG, 
§§ 64 bis 69 KKO und §§ 63 bis 65 SchKO enthaltenen 
Regelung rationell und effektiv zu gestalten2. Von gro
ßer Bedeutung ist die richtige Einordnung der gesell
schaftlichen Gerichte in das gesellschaftliche System der 
DDR und seine Teilsysteme. Hier ist zu beachten, daß 
die Konflikt- und Schiedskommissionen in verschiede
nen gesellschaftlichen Teilbereichen tätig werden und 
sich dadurch unterschiedliche Anforderungen für ihre 
Arbeit und ihre Leitung ergeben3.
Die Leitung der gesellschaftlichen Gerichte durch die 
verantwortlichen Organe und die bewußte eigenverant
wortliche Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte bilden 
eine Einheit. Die Leitungstätigkeit muß deshalb auf die 
bewußte schöpferische Mitwirkung der Mitglieder der 
gesellschaftlichen Gerichte gerichtet sein. Das ist eine 
entscheidende Voraussetzung für eine hohe Effektivität 
der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte und die 
Nutzung ihrer Möglichkeiten im gesamtgesellschaftli
chen Kampf gegen die Kriminalität und andere Rechts
verletzungen.
Die rechtsprechende Tätigkeit der gesellschaftlichen Ge
richte, ihre Verantwortung als Organe der gesellschaft
lichen Erziehung und Selbsterziehung verlangen von den 
Mitgliedern hohe politisch-ideologische und fachliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Das setzt die ständige Fe
stigung und Weiterentwicklung der Kollektive und die 
Entwicklung der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter 
zu sozialistischen Leiterpersönlichkeiten voraus.
Die rationelle Organisation der Leitung, die Entwicklung 
und Ausgestaltung spezifischer Formen und Methoden 
der Anleitung und Unterstützung erfordern die Koor
dinierung der Mittel, Kräfte und Maßnahmen der ver
antwortlichen staatlichen Organe und gesellschaftlichen 
Organisationen. Das Ergebnis wird an der Qualität und 
Wirksamkeit der rechtsprechenden Tätigkeit der gesell
schaftlichen Gerichte und am Grad der Entfaltung der 
Fähigkeiten und schöpferischen Initiative ihrer Mitglie
der gemessen.
In diesem Zusammenhang sind u. E. solche Grundfragen 
zu klären, wie
— die Rolle und Stellung der gesellschaftlichen Gerichte 

im System der sozialistischen Demokratie und im 
einheitlichen System der Rechtspflege,

— die planmäßige, einheitliche Leitung der Rechtspre
chung der gesellschaftlichen Gerichte unter Beach
tung der Eigenverantwortung der verschiedenen 
staatlichen Organe und gesellschaftlichen Organisa
tionen,
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— die Notwendigkeit einer koordinierten Leitung der 
Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte, die sich 
auf die aktive Mitwirkung und spezifische Eigenver
antwortung der gesellschaftlichen Gerichte stützt,

— die zielgerichtete Einordnung der Tätigkeit der ge
sellschaftlichen Gerichte in das komplexe System der 
Bekämpfung und Vorbeugung von Kriminalität und 
anderer Rechtsverletzungen auf der Grundlage der 
Programme der örtlichen Volksvertretungen und die 
sich daraus ergebenden Formen und Methoden des 
Zusammenwirkens.

Diese Grundfragen müssen im Mittelpunkt der Ausein
andersetzungen um die Gestaltung des Leitungssystems 
stehen.

Formen und Methoden der Leitung im Bezirk

Die Zuständigkeit der Bezirksgerichte für die Leitung 
der Rechtsprechung der gesellschaftlichen Gerichte ge
mäß § 64 SchKO und § 68 Abs. 2 KKO stellt neue Auf
gaben und verlangt eine kritische Überprüfung der bis
herigen Praxis.
Die Rechtsprechung der Konflikt- und Schiedskommis
sionen ist integrierender Bestandteil der einheitlichen 
Leitung der Rechtsprechung durch Plenum und Präsi
dium. Deshalb muß auch eine formale Trennung bei der 
Behandlung der rechtsprechenden Tätigkeit der Kon
flikt- und der Schiedskommissionen überwunden wer
den. Andererseits wird die umfassende Beratung von 
Rechtsfragen aus der Tätigkeit der Schiedskommissio
nen oder der Konfliktkommissionen, verbunden mit der 
Gestaltung des Leitungssystems, im Plenum immer pro
blematischer. Zu Beginn der Tätigkeit der Schiedskom
missionen und der Entwicklung der zweckmäßigen For
men und Methoden der Leitung durch die Kreis- und 
Bezirksgerichte war es ohne Zweifel vorteilhaft, umfas
sende Plenartagungen durchzuführen. Jedoch wurde zu
gleich der Mangel sichtbar, daß die Probleme aus der 
Rechtsprechung der Konfliktkommissionen bei Beratun
gen und Entscheidungen von Vergehen und Verfehlun
gen, von einfachen zivilrechtlichen oder anderen Rechts
streitigkeiten und die Unterstützung der Gewerkschaf
ten bei der Anleitung und Schulung der Konfliktkom
missionsmitglieder nicht Gegenstand der Erörterung 
waren. Über diese Tätigkeit der Konfliktkommissionen 
haben die Kreis- und Bezirksgerichte bisher noch keinen 
exakten Überblick. Im Plenum und Präsidium wurden 
in der Regel nur arbeitsrechtliche Probleme aus der Tä
tigkeit der Konfliktkommissionen und das Zusammen
wirken der Gerichte mit den Konfliktkommissionen auf 
diesem Rechtsgebiet beraten.
Ausgehend von der notwendigen komplexen, schwer
punktmäßigen Erfassung der Ursachen und Bedingun
gen für Kriminalität und der damit verbundenen Fest
legung der wirksamsten Methoden ihrer Überwindung, 
wird die einheitliche qualifizierte Leitung der Recht
sprechung der staatlichen und der gesellschaftlichen 
Gerichte (z. B. bei Eigentumskriminalität, Asozialität, 
Verkehrskriminalität, Straftaten gegen Jugend und Fa
milie oder auch bei Problemen des Mietrechts) zu einer 
vordringlichen Aufgabe. Das stellt jedoch höhere Anfor
derungen an die Vorbereitung und den Inhalt der Ple
nartagungen und Sitzungen des Präsidiums. Diese Ar
beitsweise zwingt auch zum komplexen Zusammenwir
ken mit anderen,.verantwortlichen Organen auf der
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